
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/28 Bkv2/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1996

Norm

RAO §2 Abs1

Rechtssatz

Auch die nicht hauptberu1ich ausgeübte Tätigkeit eines Universitätsassistenten an der juridischen Fakultät einer

inländischen Universität ist grundsätzlich, wenn auch nur mit einem Teil der nachgewiesenen Dauer, als Ersatzzeit

gemäß § 2 Abs 1 RAO anrechenbar (Bkv 5/91).
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